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Teil I Allgemeine Vorbemerkungen

Die Rahmenlehrpläne für den berufsfeldbezogenen Lernbereich des Berufsgrundbildungsjah-
res in vollzeitschulischer Form werden für alle Berufsfelder im Hinblick auf die Anforderun-
gen der anschließenden Fachbildung auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über das
Berufsgrundbildungsjahr (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 19. Mai 1978) von den
Rahmenlehrplanausschüssen der Kultusministerkonferenz erarbeitet. Dabei werden die Aus-
sagen des "Bildungsgesamtplanes" zu Schwerpunkten der beruflichen Bildung und die Vor-
gaben des "Gemeinsamen Ergebnisprotokolls betreffend das Verfahren bei der Abstimmung
von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung zwi-
schen der Bundesregierung und den Kultusministern (-senatoren) der Länder" vom 30. Mai
1972 zugrunde gelegt. 

Entsprechend der "Bund-Länder Absprache über die Struktur des kooperativen Berufsgrund-
bildungsjahres vom 5. November 1976" gelten die vorliegenden Rahmenlehrpläne auch für
den berufsfeldbezogenen fachtheoretischen Bereich des kooperativen Berufsgrundbildungs-
jahres.

Die Rahmenlehrpläne bauen grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreiben
Mindestanforderungen.

Dieser Lehrplan für den berufsfeldbezogenen Unterricht des Berufsgrundbildungsjahres in
vollzeitschulischer Form ist durch die Ständige Konferenz der Kultusminister und –senatoren
der Länder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Vorgaben für den Unterricht. Selbständiges
und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln wird vorzugsweise in solchen Unter-
richtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann
grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zum Erreichen des Zieles beitragen; Methoden,
welche Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten des-
halb in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt werden.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne
um.
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen
gemeinsamen Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den
Schülern und Schülerinnen berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Berufsschule geltenden Regelungen der
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen
Ordnungsmitteln:

- Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 
(KMK)

- Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betrieb-
liche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991)
hat die Berufsschule zum Ziel,
- "eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-

maner und sozialer Art verbindet

- berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeits-
welt und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwi-
ckeln

- die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken

- die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln."

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

- den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont

- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln

- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen
Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und
Gesellschaft gerecht zu werden

- Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer
Selbstständigkeit vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu
unterstützen

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und
fördern
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- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Vermin-
derung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und, soweit es im Rahmen des
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel

- Arbeit und Arbeitslosigkeit,
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter

Wahrung kultureller Identität,
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie
- Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen,
gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und
sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen
von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet
und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu ent-
falten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie
Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und
Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert-
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen.
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozial-
kompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz.

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, plan-
mäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der
Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situa-
tionen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse
sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und
Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit Anderen zu verstehen, auszuwerten und in
gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fä-
higkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und
Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.
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Teil III Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen Anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für das Lernen in
und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die
Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind
(Lernen für Handeln).

- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder
aber gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln).

- Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt,
überprüft, gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden.

- Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum
Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale
Aspekte einbeziehen.

- Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden.

- Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der
Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung
einbeziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen - auch benachteiligte oder besonders be-
gabte - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen
 
Der vorliegende Rahmenplan für den berufsfeldbezogenen Lernbereich des Berufsgrundbil-
dungsjahres im Berufsfeld Holztechnik enthält Lernfelder für den Unterricht in Fachtheorie
sowie Fachpraxis und hat eine breit angelegte, grundlegende berufliche Bildung zum Ziel.

Der Rahmenlehrplan sieht in den Lernfeldern für die Fachtheorie und die Fachpraxis eine
gemeinsame Ausbildung auf der Breite des Berufsfeldes vor. Er stimmt in der Fachtheorie mit
den Rahmenlehrplänen für das erste Ausbildungsjahr der Ausbildungsberufe "Tisch-
ler/Tischlerin" und "Holzmechaniker/Holzmechanikerin" überein.

Der für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentliche Lehrstoff der Berufs-
schule ist auf der Grundlage der "Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich
Wirtschaft- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe" (Beschluss der
KMK vom 18.05.1984) anteilig im ersten Ausbildungsjahr zu vermitteln.

Der Rahmenlehrplan für den berufsfeldbezogenen Lernbereich im Berufsgrundbildungsjahr
Berufsfeld Holztechnik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21.11.1996) wird durch
den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.
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 Teil V Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den berufsfeldbezogenen Lernbereich im
Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfeld Holztechnik

Lernfelder
Nr.

Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden

Fachtheorie

1 Einfache Produkte aus Holz herstellen 80

2 Zusammengesetzte Produkte aus Holz und Holzwerk-
stoffen herstellen

80

3 Produkte aus unterschiedlichen Werkstoffen herstel-
len

80

4 Kleinmöbel herstellen 80

Summe 320
Fachpraxis

1 Einfache Produkte aus Holz herstellen 180

2 Zusammengesetzte Produkte aus Holz und Holzwerk-
stoffen herstellen

180

3 Produkte aus unterschiedlichen Werkstoffen herstel-
len

180

4 Kleinmöbel herstellen 180

Summe 720

Summe: insgesamt 1040 Stunden 1040
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Lernfeld 1:  Einfache Produkte aus Holz herstellen 1. Ausbildungsjahr
Fachtheorie: 80 Stunden
Fachpraxis: 180 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen auftragsbezogen einfache Produkte aus
Holz. Sie wählen geeignete Holzarten entsprechend ihrer Eigenschaften und unter Berück-
sichtigung ästhetischer, ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte aus. Die Schülerin-
nen und Schüler skizzieren und zeichnen konstruktive Lösungen und wenden geeignete Dar-
stellungsformen normgerecht an. Sie erstellen, auch rechnergestützt, Fertigungsunterlagen
und führen materialbezogene Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler organisie-
ren gemeinsam ihren Lernprozess. Sie richten ihren Arbeitsplatz nach betrieblichen und er-
gonomischen  Vorgaben ein. Sie fertigen mit geeigneten Werkzeugen Produkte unter Be-
rücksichtigung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Die Schülerinnen und
Schüler beurteilen und bewerten ihre Arbeitsergebnisse nach vorgegebenen Qualitätskrite-
rien.

Fachtheoretische Inhalte Zeitrichtwert: 80 Stunden

Werkstoff Holz
Zeichnungsnormen
Handwerkzeuge 
Handgeführte Maschinen
Anreiß-, Mess- und Prüfwerkzeuge
Technische Informationsquellen
Betriebliche Kommunikation 
Betriebsstrukturen
Arbeitsmethoden und Lerntechniken

Fachpraktische Inhalte: Zeitrichtwert: 180 Stunden

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
Pflege und Wartung
Holzlagerung und -auswahl
Anreißen von Massivholz
Massivholzbearbeitung mit Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen
Qualitätsprüfung
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Lernfeld 2: Zusammengesetzte Produkte
aus Holz und Holzwerkstoffen 
herstellen  

1. Ausbildungsjahr
Fachtheorie: 80 Stunden
Fachpraxis: 180 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen auftragsbezogen zusammengesetzte Pro-
dukte aus Holz und Holzwerkstoffen. Sie definieren die Anforderungen an die Produkte und
deren Qualitätsmerkmale. Bei der Auswahl der Materialien berücksichtigen sie deren Eigen-
schaften. Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Verbindungen aus und bestimmen
Mess- und Prüfverfahren zur Qualitätssicherung. Sie erstellen Fertigungsunterlagen und füh-
ren produkt- und werkstoffbezogene Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler
fertigen die Produkte mit Handwerkzeugen und Maschinen. Sie prüfen und reflektieren ge-
meinsam ihren Arbeitsprozess und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Sie arbeiten auch
rechnergestützt. 

Fachtheoretische Inhalte: Zeitrichtwert: 80 Stunden

Holzwerkstoffe
Furniere
Materialbedarf
Verbindungen
Dreitafelprojektion
Schnittzeichnungen 
Einführung in die Verwendung stationärer Maschinen
Vorrichtungen
Arbeitsorganisation
Teambildung 
Regeln der Kommunikation
Präsentationstechniken

Fachpraktische Inhalte: Zeitrichtwert: 180 Stunden

Lagerung und Transport von Holzwerkstoffen
Verarbeitung von Holzwerkstoffen
Verbindungen für Holz und Holzwerkstoffe
Zusammenbau von Einzelteilen
Arbeit mit stationären Maschinen
Sicherheitseinrichtungen an Maschinen
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Lernfeld 3:  Produkte aus unterschiedlichen Werk-
stoffen herstellen

1. Ausbildungsjahr
Fachtheorie: 80 Stunden
Fachpraxis: 180 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler stellen Produkte aus unterschiedlichen Werkstoffen her. 
Sie erfassen Arbeitsaufträge zur Anfertigung von Produkten. Sie nutzen Informationen aus
technischen Unterlagen und anderen Medien zu den unterschiedlichen Werkstoffen und be-
werten deren Eigenschaften im Vergleich zu Holz und Holzwerkstoffen. Die Schülerinnen
und Schüler fertigen auftragsbezogen Entwurfszeichnungen an. Daraus wählen sie unter Be-
rücksichtigung ökologischer, wirtschaftlicher und fertigungstechnischer Kriterien eine kon-
struktive Lösung aus und erstellen Fertigungsunterlagen. Sie rüsten die erforderlichen Ma-
schinen und fertigen die Teile. 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Arbeitsergebnisse, begründen ihre Entscheidun-
gen, reagieren sachbezogen auf Kritik und optimieren den Planungs- und Herstellungspro-
zess.

Fachtheoretische Inhalte: Zeitrichtwert: 80 Stunden

Schnittdarstellungen 
Metall, Glas, Kunststoffe und sonstige Werkstoffe
Werkzeuge und Maschinen für unterschiedliche Werkstoffe
Grundlagen der Elektrotechnik
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Klebstoffe
Materialkosten
Maßgenauigkeit 
Oberflächengüte
Arbeitsablaufplan

Fachpraktische Inhalte: Zeitrichtwert: 180 Stunden

Energieversorgung, Sicherheitstechnik
Bearbeitung von Glas, Kunststoff, Metall
Werkstoffspezifische Verbindungen
Oberflächenbearbeitung
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Umgang mit den verschiedenen Werkstoffen



- 11 -

Lernfeld 4:  Kleinmöbel herstellen 1. Ausbildungsjahr
Fachtheorie: 80 Stunden
Fachpraxis: 180 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen, planen und fertigen Kleinmöbel unter Berücksich-
tigung auftragsspezifischer Vorgaben. Sie entwickeln, auch im Team, das Werkstück und
wählen geeignete Materialien und Verbindungen aus. Hierbei bringen sie die ästhetischen
und funktionalen Anforderungen mit den technisch-konstruktiven Erfordernissen in Ein-
klang. Die Schülerinnen und Schüler legen gemeinsam Qualitätskriterien fest und erstellen
auch rechnergestützt die notwendigen Fertigungsunterlagen. Sie stellen das Produkt maschi-
nell her und überprüfen die jeweiligen Arbeitsergebnisse unter Berücksichtigung der festge-
legten Qualitätskriterien. 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und präsentieren auch im Team den gesamten
Planungs- und Fertigungsprozess. Sie bewerten das fertige Produkt.

Fachtheoretische Inhalte: Zeitrichtwert: 80 Stunden

Entwurfsskizzen 
Teilschnittzeichnungen
Oberflächenvorbereitung
Verschnitt
Einführung in den Qualitätsregelkreis
Einführung in die C-Technik

Fachpraktische Inhalte: Zeitrichtwert:180 Stunden

Zeitplanung
Herstellung im Team
Anwendung von Fertigungsprogrammen
Einbau von Beschlägen
Qualitätskontrolle
Prozessoptimierung


